
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2014/3/20 2013/12/0093
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.2014

file:///


Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

31/04 Bundesbeteiligungen

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §15a Abs1 idF 2003/I/071;

BDG 1979 §38 Abs3 idF 2012/I/035;

Spanische HofreitschuleG 2000 §8 Abs1 Z1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

VwRallg;

Rechtssatz

Auch wenn die Abberufung des Beamten von seinem bisherigen Arbeitsplatz als Folge der Organisationsänderung

gerechtfertigt wäre, würde gelten, dass kein dienstliches Interesse an einer Versetzung eines Beamten in den

Ruhestand bestehen kann, wenn dieser durch eine zulässige Personalmaßnahme einer anderen Verwendung

zugeführt werden kann, die eine vollwertige Dienstleistung erwarten lässt (vgl. E 3. Juli 2008, 2006/12/0217 = VwSlg

17494 A/2008; E 11. Dezember 2013, 2013/12/0058). Wie sich aus § 8 Abs. 1 Z. 1 dritter Satz Spanische HofreitschuleG

2000 ergibt, beschränken sich solche "schonendere" Personalmaßnahmen nicht grundsätzlich auf Versetzungen oder

Verwendungsänderungen innerhalb der Gesellschaft. Nach den Materialien zur Scha ung des § 15a BDG 1979 durch

das Pensionsreformgesetz 2001 (AB 699 BlgNR XXI. GP) sollte mit dieser Regelung bezweckt werden, den Bund in die

Lage zu versetzen, eine "e zientere Arbeitsmarktpolitik durch verstärkte Aufnahme jüngerer Bediensteter" zu

betreiben. Freilich ist - gleichfalls nach Maßgabe dieser Materialien - die Verfolgung dieses Zweckes darüber hinaus an

das Vorliegen eines wichtigen dienstlichen Interesses gebunden, welches auch eine Versetzung rechtfertigen würde

(vgl. E 3. Juli 2008, 2006/12/0217). Soweit sich daher das durch die Organisationsänderung angestrebte

Einsparungserfordernis nicht auf die Funktion des Ersten Oberbereiters, sondern auf diesem untergeordnete

Arbeitsplätze anderer Oberbereiter, deren Inhaber jüngere Beamte waren, beschränkt haben sollte, könnte die

Organisationsänderung nur zum Anlass von Personalmaßnahmen (Versetzungen bzw. verschlechternde

Verwendungsänderungen) gegenüber den Inhabern der von dieser Organisationsänderung tatsächlich betro enen

Arbeitsplätze genommen werden.
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